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Seit 1. Januar 2025 gilt, begleitet von gestaffelten 
Übergangsregelungen für Rechnungsaussteller, die                       
E-Rechnungspflicht für inländische B2B-Umsätze. Mit 
BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2025 werden weitere 
offene Fragen beantwortet und der UStAE entsprechend 
angepasst. Das Schreiben enthält u. a. wichtige 
Präzisierungen zu den Fehlerkategorien und deren 
Rechtsfolgen sowie zur Relevanz der Validierung.

Formatfehler
Ein Formatfehler liegt vor, wenn eine Rechnungsdatei 
nicht den Syntaxen bzw. deren technischen 
Anforderungen gerecht wird oder keine richtige und 
vollständige Extraktion ermöglicht. Ein Formatfehler führt 
zum Vorliegen einer sonstigen Rechnung.

Geschäftsregelfehler 
Ein Geschäftsregelfehler setzt einen Verstoß gegen die 
technischen Vorschriften zur Überprüfung der logischen 
Abhängigkeiten der Rechnungsinformationen voraus. 
Geschäftsregelfehler, die nicht durch den Verstoß gegen
die Rechnungspflichtangaben ausgelöst werden, sind 
umsatzsteuerlich unbeachtlich.

Inhaltsfehler
Ein Verstoß gegen die Rechnungspflichtangaben 
begründet einen Inhaltsfehler, der zum Vorliegen einer 
nicht ordnungsgemäßen Rechnung führt.  

Validierung 
Ob eine Rechnung den Anforderungen der Normenreihe 
EN 16931 gerecht wird, kann mittels einer geeigneten 
Validierungsanwendung überprüft werden. Der 
Empfänger muss die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Rechnungsangaben prüfen. Bei Wahrung der 
Sorgfaltspflichten kann sich der Unternehmer auf das 
Validierungsergebnis im Hinblick auf das Format und die 
Geschäftsregeln verlassen. Der Validierungsbericht sollte 
zur Erfüllung der Nachweispflicht aufbewahrt werden.

Weitere wichtige Klarstellungen
• Rechnungspflichtangaben im strukturierten Teil 
• „Rechnungsdatum = Leistungsdatum“ unzulässig
• E-Rechnungspflicht auch bei Ausübung der Option 

gemäß § 9 Abs. 1 UStG unter den weiteren 
gesetzlichen Voraussetzungen

• Dauerrechnung als E-Rechnung möglich
• Optionale E-Rechnungsstellung in bestimmten Fällen 

ohne Zustimmung des Empfängers
• Berichtigung einer E-Rechnung nur mittels E-Rechnung
• Pflicht zur achtjährigen Aufbewahrung eines Doppels 

jeder ein- und ausgehenden Rechnung 

Anwendungsregelung
Die Verwaltungsgrundsätze sind auf alle Umsätze 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 
ausgeführt werden. Bis zum 31. Dezember 2027 gelten 
Übergangsregelungen.

Unsere Services
Wir beraten Sie zu allen e-rechnungsrelevanten 
Aspekten, von der steuerrechtlichen Beratung  bis hin zur 
Prozessoptimierung und  IT-Implementierung.  
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Besuchen Sie unsere Webseite für 
weitere Informationen zur E-Rechnung 
und zu unseren Services.

https://www.deloitte.com/de/de/services/tax/services/e-invoicing-e-rechnung.html
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